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Sehr geehrter Herr Präsident! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 14270/J d. Abg. 

Wurm: Bäderhygiene in den öffentlichen und privaten Tiroler Bädern wie folgt: 

 

Einleitung: 

Insofern in der Anfrage auf vom Bäderhygienegesetz (BHygG) erfasste Einrichtungen Bezug 

genommen wird, weise ich darauf hin, dass für folgende Bäder eine Zuständigkeit meines Ressorts 

nicht gegeben ist:  

• Hinsichtlich „Betriebsanlagen nach § 74 der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994)“ verweise 

ich auf die Zuständigkeit des BMAW, da derartige Einrichtungen nach der GewO 1994 

genehmigt und kontrolliert werden. 

• Hinsichtlich „Einrichtungen auf den Gebieten der natürlichen Heilvorkommen und des 

Kurortewesens und der Heil-und Pflegeanstalten“ verweise ich darauf, dass nach der 

Kompetenzverteilung der österreichischen Bundesverfassung die Angelegenheiten der „Heil- 

und Pflegeanstalten; vom gesundheitlichen Standpunkt aus an Kurorte sowie Kuranstalten 

und Kureinrichtungen zu stellende Anforderungen; natürliche Heilvorkommen“ gemäß Art. 12 

Abs. 1 Z 1 B-VG Bundessache nur hinsichtlich der Grundsatzgesetzgebung sind; die 
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Ausführungsgesetzgebung und insbesondere die Vollziehung sind hingegen ausschließliche 

Landessache.  

Nur bei jenen vom BHygG erfassten Einrichtungen, die nach dem BHygG bewilligt wurden, erfolgt 

die behördliche Kontrolle nach den Bestimmungen des BHygG, weshalb meinem Ressort nur für 

diese Daten vorliegen. 

§ 9 Abs. 1 BHygG legt die Mindestintervalle für die behördliche Kontrolle der nach dem BHygG 

bewilligten Einrichtungen fest. Demnach haben die Bezirksverwaltungsbehörden  

• Hallenbäder, künstliche Freibäder, Warmsprudelbäder, Warmsprudelwannen 

(Whirlwannen) und Kleinbadeteiche jedenfalls einmal jährlich an Ort und Stelle,  

• Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbäder und Bäder an Oberflächengewässern 

periodisch wiederkehrend an Ort und Stelle  

zu überprüfen.  

Je nach Anlass/Bedarf können sich sohin auch häufigere behördliche Kontrollen ergeben.  

Frage 1: 

• Haben in öffentlichen und privaten Badeanstalten im Bundesland Tirol Verstöße gegen die 

Bäderhygiene stattgefunden? 

Im Bundesland Tirol bestanden im Kalenderjahr 2022 17 Hallenbäder, 35 künstliche Freibäder, 4 

Hallen- und Freibäder sowie 13 Bäder an Oberflächengewässern.  

Die Überprüfung dieser Bäder gemäß § 1 Abs. 2 Bäderhygienegesetz, welche den 

Bewilligungsbestimmungen des BHygG unterliegen (dh der „öffentlichen und private 

Badeanstalten“), wurde von den Tiroler Bezirksverwaltungsbehörden 2022 gemäß § 9 Abs. 1 BHygG 

durchgeführt.  

Für alle Hallenbäder, künstlichen Freibäder sowie Hallen- und Freibäder wurde 2022 betreiberseits 

ein wasserhygienisches Gutachten gemäß § 14 Abs. 2 BHygG iVm § 42 Bäderhygieneverordnung 

2012 – BHygV 2012 erstellt und den Bezirksverwaltungsbehörden vom Bewilligungsinhaber zur 

Einsicht vorgelegt.  

Bei keinem dieser Bäder war 2022 behördlicherseits ein wasserhygienisches Gutachten im Sinne 

des § 9 Abs. 1 BHygG iVm § 45 Abs. 2 BHygV 2012 einzuholen.  
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Für keines der vorgenannten Bäder sowie keines der Bäder an Oberflächengewässern wurden 2022 

Bescheide gemäß § 4 Abs. 6 und § 8 BHygG erlassen.  

Die Überprüfungen der Bezirksverwaltungsbehörden im Kalenderjahr 2022 ergaben, dass der 

hygienisch einwandfreie Betrieb dieser Bäder im Sinne des § 13 Abs. 2 BHygG gewährleistet war.  

Allfällige Mängel wurden von den Bezirksverwaltungsbehörden aufgelistet. Eine gesonderte 

Zuordnung zu einzelnen Bestimmungen des BHygG oder der BHygV 2012 erfolgte nicht, da dies im 

Zusammenhang mit der in § 9 Abs. 5 BHygG normierten Berichterstattung des Landeshauptmannes 

an den Bundesminister für Gesundheit nicht gefordert wird.  

Frage 2: 

• Wenn ja, wann und in welchen öffentlichen und privaten Badeanstalten? 

Folgende Mängel wurden für das Kalenderjahr 2022 aufgelistet: 

 

3 von 613817/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

4 von 5 

 

 

 

Frage 3: 

• Wenn ja, gegen welche bäderhygienischen Bestimmungen? 

Siehe Beantwortung zu Frage 1. 
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Frage 4: 

• Welche Konsequenzen hatten diese Verstöße gegen bäderhygienische Bestimmungen? 

Die Überprüfungen der Bezirksverwaltungsbehörden im Kalenderjahr 2022 ergaben, dass der 

hygienisch einwandfreie Betrieb der 17 Hallenbäder, 35 künstlichen Freibäder, 4 Hallen- und 

Freibäder sowie 13 Bäder an Oberflächengewässern im Bundesland Tirol (§ 13 Abs. 2 BHygG) 

gewährleistet war.  

Sofern Mängel festgestellt wurden, erfolgte eine schriftliche Aufforderung der jeweiligen 

Bezirksverwaltungsbehörde zur Mängelbehebung samt Umsetzungsfrist und Frist zur Vorlage der 

Nachweise (Gutachten, Prüfungszertifikate, Fotos, Inspektionsberichte, Lieferscheine, ...) bzw. der 

Fotodokumentation (Plaketten, Warnhinweise, Hinweistafeln ...).  

Die Mängelbehebung wurde und wird betreiberseits durchgeführt und nachgewiesen.  

2023 erfolgt die Überprüfung der Mängelbehebung im Rahmen einer vor Ort Kontrolle gemäß § 9 

Abs. 1 BHygG die Tiroler Bezirksverwaltungsbehörden.  

Frage 5 und 6: 

• Bedarf es auf der Grundlage dieser Verstöße einer Adaptierung des Bäderhygienegesetzes 

oder der Bäderhygieneverordnung? 

• Wenn nein, warum nicht? 

Nein, es bedarf keiner Adaptierung des BHygG oder der BHygV 2012, da mit den bestehenden 

Bestimmungen das Auslangen gefunden werden kann.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Johannes Rauch 
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